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Reit- und Fahrverein 
Neuenstein e.V.

________________________________________________________________________________

An alle Mitglieder                                                                                  
                                                                                                            
                                                                                                                                      Neuenstein, den 08.03.2026
Einladung
 Liebe Mitglieder,
der Vorstand des Reit-und Fahrvereins Neuenstein e.V. lädt alle Mitglieder  zur Jahreshauptversammlung am Samstag, den 28.03.2026, 19.00 Uhr, in das Geschäftshaus der Gemeinde, Raiffeisenstr. 4 , Obergeis, ein.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
1. Jahresbericht des 1.Vorsitzenden
1. Bericht der Warte 
1. Kassenbericht
1. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
1. Veranstaltungen 2026/2027
1. Haushaltsplan 2026
1. Satzungsänderung 
1. Wahl der Kassenprüfer und des Lindedancewartes
1. Verschiedenes
Das Protokoll der JHV 2025 wird auf Antrag verlesen. Es liegt zur Einsichtnahme aus.
Der Verein lädt nach dem offiziellen Teil zu einem Essen ein.

Mit reiterlichem Gruß
gez. Michael Sippel, 1. Vors.       


Zu TOP 7  Veranstaltungen 
2026                        2027
21.03.                     20.03.           Country-und Line-Dance- Abend in der MZH  Obergeis
28.03.                     13.03.           Jahreshauptversammlung
14.05.                     06.05.           Sternritt zum Eisenberg, Parkplatz „Am Stern“ ab 11.00 Uhr
21.06.                    20.06.           Fahrturnier
07.-09.08.             06.-08.08.     Countryfest am Reitplatz   
03.10.                    03.10.            Kutschenkorso
  ---                          13.11.            Helferfest 
Die Termine für zwei Wochenend-Reitlehrgänge mit Roland Sauer werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Der Reit-und Fahrverein Neuenstein e.V. feiert in diesem Jahr sein 45.Jubiläum mit einem Festkommers am 05.09.2026 Bitte merken Sie sich diesen Termin vor! 
Zu TOP 9  Satzungsänderung
Bisheriger Text:
[bookmark: _GoBack]§5 (3: Der Ausschluss kann nur durch Zuwiderhandlung gegen die in der gültigen Satzung aufgeführten Zwecke und Ziele erfolgen. Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss nach Anhörung des betroffenen Mitgliedes. Die Beschlussfassung über den Ausschluss ist dem Betroffenen unter Angabe der Gründe durch Einschreiben mitzuteilen. Mit der Zustellung des Bescheides des Vorstandes erlischt die Mitgliedschaft und sämtliche damit verbundene Rechte.
Vorschlag geänderter Text: §5 (3) :
 Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die in der gültigen Satzung aufgeführten Zweck und Ziele, die Vereinsinteressen oder gegen die Beschlüsse der Vereinsorgane verstößt oder ein vereinsschädigendes Verhalte an den Tag legt. Als vereinsschädigendes Verhalten gilt Rufschädigung, Störung des Vereinsfriedens, finanzielle Schädigung.
Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss nach Anhörung des betroffenen Mitgliedes. Die Beschlussfassung über den Ausschluss ist dem Betroffenen unter Angabe der Gründe durch Einschreiben mitzuteilen. Mit der Zustellung des Bescheides des Vorstandes erlischt die Mitgliedschaft und sämtliche damit verbundene Rechte.
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